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Pflanzenschutzmittel 

     
Bienenschutzauflagen: 
 

• B1 Bienengefährlich 
           Anwendung nicht auf blühende Pflanzen 
 

• B2 Bienengefährlich 
       außer bei Anwendung nach Ende des  täglichen   Bienenflugs 
 

• B3 Bienenungefährlich 
       aufgrund der festgelegten Anwendung (beizen) 

 

• B4 Bienenungefährlich 
           für blühende Bestände bis zur höchsten durch die Zulassung 

festgelegten Anwendungskonzentration 
           
           NB 6623:  
           Bei Mischung mit Fungiziden bienengefährlich  (B2) 
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• 2012 führte das Bundesamt für 

Lebensmittelsicherheit und  
Verbraucherschutz (BVL) eine neue 
Kennzeichnungsauflage zum Schutz 
von Bestäuberinsekten bei B4 
(bienenungefährlichen) Mitteln ein: 

 
       NN 410:  
       „Das Mittel wird als schädigend für 

Populationen von Bestäuberinsekten 
eingestuft. Anwendungen des Mittels in 
die Blüte sollten vermieden werden 
oder insbesondere zum Schutz von 
Wildbienen in den Abendstunden 
erfolgen.“ 

 

       Diese Empfehlung ist nicht 
bußgeldbewehrt! 


